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Titel: „Fragen zum Unterjährigen Bericht Borkwalde“ 
 

öffentlich  
 

aus E-Mailpostfach ☒   

 
Anfragender:  Herr Konopka  Eingang: 14.09.2025 
 
Text:  

E-Mail von Herrn Konopka am 14.09.2025 um 12.51 Uhr:  
„Bezug nehmend auf den unterjährigen Bericht zum Haushalt 2025 der Gemeinde Borwalde, 
bitte ich um Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 
 
 Warum sind die Personalkosten im Produkt 54100 bereits zu 57% ausgeschöpft?  
 Wodurch werden die vrs. fehlenden 20% gedeckt? 
• Wozu werden aller Voraussicht nach die Bewirtschaftungskosten von 480T€ im 
Produkt 53800 verwendet? Zuschuss zur Abwassergesellschaft? 
• Wie ist der Sachstand zum Beleuchtungsausbau in der Birkenstraße? 
• Können die ausstehenden rund 13T€ Grundsteuer-Erträge mit ausstehenden 
Festsetzungsbescheiden rund um das Projekt Grundsteuerreform begründet werden? 
• Lassen sich die erheblichen Mehrerträge in der Gewerbesteuer von rund 112T€ 
datenschutzrechtlich erläutern? Sind es einzelne Unternehmen oder eine allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung? 
• Ließen sich die geplanten 11T€ für das Projekt Generationenwald in Folgejahre 
übertragen? 
• Welche Auswirkung an die Aussagen "E.ON - voraussichtlich keine weiteren 
Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung" im Produkt 54100 527150 
• Davon ausgehend, dass sich die gesperrten Mittel im Produkt 54100 783100 in Höhe 
von 79T€ auf den Erweiterungsbau des Bauhofstandortes beziehen, bitte ich um weitere 
Ausführungen zum Projektstand. Sollte die Finanzierung gemäß Beschlusslage nicht 
umsetzbar sein, sollte ggf. aufgrund der positiven Ertragsentwicklung über eine alternative 
Finanzierung gesprochen werden. 
 
Vielen Dank für die Beantwortung vorab.“ 

 
Antworten aus den FB: 

Warum sind die Personalkosten im Produkt 54100 bereits zu 57% ausgeschöpft?  
 Aw FV IV – Personal: Weil die Organisation und die Durchführung des Winterdienstes 
 nicht eindeutig geregelt war, fielen für die Wintersaison 2024/2025 höhere 
 Personalkosten an. Um dem für die Zukunft entgegen zu wirken, wurde für die 
 Rufbereitschaft eine Dienstanweisung erlassen.  
 
Wodurch werden die vrs. fehlenden 20% gedeckt? 
 Aw FB IV – Personal: In der Haushaltssatzung für die Gemeinde Borkwalde für das 
 Jahr 2025 wurde für den gesamten Ergebnisplan gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein 
 Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für 
 gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit lassen sich Defizite für den Bauhof durch 
 geplante Personalkosten für die Kita „Eichhörnchen“ ausgleichen.  
 
Wozu werden aller Voraussicht nach die Bewirtschaftungskosten von 480T€ im Produkt 
53800 verwendet? Zuschuss zur Abwassergesellschaft? 



 AW FB II: Die Abwasserbeseitigung ist im Rahmen des 
 Abwasserentsorgungsvertrages an die AEG Borkwalde übertragen worden. Aufgabe 
 der AEG ist z.B. für die Gemeinde die  Benutzungsgebühren zu erheben und das 
 dafür vorhandene „Treuhandkonto“ zu verwalten.  
 Im kommunalen Haushalt werden im Wesentlichen die Erträge und Aufwendung des  
 „Treuhandkontos“ abgebildet. Die Gebühren im Konto 53800 432100 (in 2025 geplant 
 in Höhe von 480 T€)  und das Betriebsführungsentgelt der AEG gemäß 
 Abwasserentsorgungsvertrag unter 53800 524110 (in 2025 geplant in Höhe 480 T€).  
 Das Betriebsführungsentgelt wird parallel zu den Gebühren von der Gemeinde 
 beschlossen (je Kubikmeter). Die genaue Verwendung ergibt sich aus dem 
 Jahresabschluss der Gesellschaft. 
 
Wie ist der Sachstand zum Beleuchtungsausbau in der Birkenstraße? 
 AW FB III: Aus Kapazitätsgründen konnte das Vorhaben bisher nicht bearbeitet und 
 somit die Bauleistung nicht ausgeschrieben werden. 
 Zum Jahresende ist die Ausschreibung geplant, so dass die Realisierung im Frühjahr 
 2026 erfolgen kann. 
 Um Kosten zu sparen, wird eine technische Leuchte in der Ausschreibung 
 vorgesehen. 
 
Können die ausstehenden rund 13T€ Grundsteuer-Erträge mit ausstehenden 
Festsetzungsbescheiden rund um das Projekt Grundsteuerreform begründet werden? 
 AW FB II: Ja, nach unseren Unterlagen sind in der Gemeinde Borkwalde aktuell ca. 
 88 % der Grundstücke bewertet und veranlagt. 
 
Lassen sich die erheblichen Mehrerträge in der Gewerbesteuer von rund 112T€ 
datenschutzrechtlich erläutern? Sind es einzelne Unternehmen oder eine allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung? 
 AW FB II: Die aktuelle Sollstellung hat sich aufgrund von Rückzahlungen verringert. 
 Die voraussichtlichen Mehrerträge liegen bei ca. 72,4 T€. Die Veränderungen zum 
 Planansatz ergeben sich überwiegend aus Abrechnungen der Vorjahre (überwiegend 
 2023) und aus der Veranlagung von Unternehmen, die in der Gemeinde 
 Bauleistungen erbringen,  z.B. Straßenbau. 
 
Ließen sich die geplanten 11T€ für das Projekt Generationenwald in Folgejahre übertragen? 
 AW FB II: Für die Planung Generationenwald sind im Aufwandskonto 55100 522100 
 in 2025 10 T€ eingestellt worden, die ggf. in das Folgejahr übertragen werden 
 können. 
 
Welche Auswirkung an die Aussagen "E.ON - voraussichtlich keine weiteren 
Betriebsführungskosten für Straßenbeleuchtung" im Produkt 54100 527150 
 Davon ausgehend, dass sich die gesperrten Mittel im Produkt 54100 783100 in Höhe 
 von 79T€ auf den Erweiterungsbau des Bauhofstandortes beziehen, bitte ich um 
 weitere Ausführungen zum Projektstand. Sollte die Finanzierung gemäß 
 Beschlusslage nicht umsetzbar sein, sollte ggf. aufgrund der positiven 
 Ertragsentwicklung über eine alternative Finanzierung gesprochen werden. 
 AW FB II: Die gesperrten Mittel beziehen sich auf den Erweiterungsbau des 
 Bauhofstandortes. Zum Projektstand wird der FB III informieren. 
 Aw FB III: Aufgrund des stark eingeschränkten Budgets wurde zunächst eingehend 
 begutachtet, ob eine Realisierung überhaupt möglich ist. Es ist schwer abzuschätzen, 
 welche Nachforderungen im Bauantragsverfahren gestellt werden und welche 
 weiteren Kosten dadurch verursacht werden. Der Bauantrag wurde nun eingereicht 
 und wir warten auf die Rückmeldung der unteren Bauaufsicht. Sollten sich 
 Nachforderungen ergeben, ist eine erneute Abwägung des dadurch entstehenden, 
zusätzlichen Aufwandes erforderlich. Gegebenenfalls muss der Bauantrag zurückgezogen 
und nach anderen Möglichkeiten gesucht werden. 
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